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ABKOMMEN IN FORM EINES BRIEFWECHSELS 

zwischen der Europäischen Union und der Republik Östlich des Uruguay nach 
Artikel XXIV Absatz 6 und Artikel XXVIII des Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommens (GATT) 1994 im Zusammenhang mit der Änderung der 
Zugeständnisse in der Liste der Republik Kroatien im Zuge ihres Beitritts zur 
Europäischen Union 

A. Schreiben der Europäischen Union 

Brüssel, den 

Sehr geehrter Herr [...]/Sehr geehrte Frau [...],  

Im Anschluss an die Verhandlungen nach Artikel XXIV Absatz 6 und Artikel XXVIII des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) 1994 im Zusammenhang mit der 
Änderung der Liste der spezifischen Verpflichtungen der Republik Kroatien im Zuge ihres 
Beitritts zur Europäischen Union beehre ich mich, Folgendes vorzuschlagen: 

Die Europäische Union nimmt in ihre Liste für das Zollgebiet der 28 Mitgliedstaaten die in 
der Liste für die 27 Mitgliedstaaten aufgeführten Zugeständnisse mit folgenden Änderungen 
auf: 

Aufstockung des Uruguay zugewiesenen landesspezifischen EU-Zollkontingents für 
„Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt, ohne Knochen; genießbare 
Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und 
Saumfleisch, frisch oder gekühlt“, Zolltarifpositionen ex 0201 30 00 und ex 
0206 10 95, um 76 Tonnen unter Beibehaltung des derzeitigen Kontingentzollsatzes 
von 20 %.  Das neue Zollkontingent beträgt 4076 Tonnen.   

Aufstockung des EU-Zollkontingents für „Fleisch von Rindern, gefroren – 
genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, gefroren“, Zolltarifpositionen 
0202 und 0206 29 91, um 1875 Tonnen unter Beibehaltung des derzeitigen 
Kontingentzollsatzes von 20 %.  Das neue Zollkontingent beträgt 54 875 Tonnen.  

Die Europäische Union und Uruguay notifizieren einander den Abschluss ihrer für das 
Inkrafttreten des Abkommens erforderlichen internen Verfahren. Das Abkommen tritt 
14 Tage nach dem Eingang der letzten Notifikation in Kraft.  

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Zustimmung Ihrer Regierung zum Inhalt dieses 
Schreibens bestätigen würden. Sollte dies der Fall sein, so bilden das vorliegende Schreiben 
und Ihre Bestätigung zusammen ein Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der 
Europäischen Union und Uruguay. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Für die Europäische Union 
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B. Schreiben der Republik Östlich des Uruguay 

Brüssel, den 

Sehr geehrter Herr [...]/Sehr geehrte Frau [...],  

ich beehre mich, den Eingang Ihres Schreibens vom […] zu bestätigen, das wie folgt lautet: 

„Im Anschluss an die Verhandlungen nach Artikel XXIV Absatz 6 und Artikel XXVIII des 
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) 1994 im Zusammenhang mit der 
Änderung der Liste der spezifischen Verpflichtungen der Republik Kroatien im Zuge ihres 
Beitritts zur Europäischen Union beehre ich mich, Folgendes vorzuschlagen: 

Die Europäische Union nimmt in ihre Liste für das Zollgebiet der 28 Mitgliedstaaten die in 
der Liste für die 27 Mitgliedstaaten aufgeführten Zugeständnisse mit folgenden Änderungen 
auf: 

Aufstockung des Uruguay zugewiesenen landesspezifischen EU-Zollkontingents für 
„Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt, ohne Knochen; genießbare 
Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, Zwerchfellpfeiler (Nierenzapfen) und 
Saumfleisch, frisch oder gekühlt“, Zolltarifpositionen ex 0201 30 00 und ex 
0206 10 95, um 76 Tonnen unter Beibehaltung des derzeitigen Kontingentzollsatzes 
von 20 %. Das neue Zollkontingent beträgt 4076 Tonnen.  

Aufstockung des EU-Zollkontingents für „Fleisch von Rindern, gefroren – 
genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, gefroren“, Zolltarifpositionen 
0202 und 0206 29 91, um 1875 Tonnen unter Beibehaltung des derzeitigen 
Kontingentzollsatzes von 20 %. Das neue Zollkontingent beträgt 54 875 Tonnen. 

Die Europäische Union und Uruguay notifizieren einander den Abschluss ihrer für das 
Inkrafttreten des Abkommens erforderlichen internen Verfahren. Das Abkommen tritt 
14 Tage nach dem Eingang der letzten Notifikation in Kraft.  

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Zustimmung Ihrer Regierung zum Inhalt dieses 
Schreibens bestätigen würden. Sollte dies der Fall sein, so bilden das vorliegende Schreiben 
und Ihre Bestätigung zusammen ein Abkommen in Form eines Briefwechsels zwischen der 
Europäischen Union und Uruguay.“ 

Ich beehre mich, die Zustimmung meiner Regierung zum vorstehenden Schreiben zum 
Ausdruck zu bringen. 

Im Namen der Republik Östlich des Uruguay 


